
Rechtliche Grundlagen – Abschlüsse und Berechtigungen 

 

Hauptschulabschluss nach Klasse 9 (APO SI § 40) 

 Alle Leistungen in allen Fächern und Lernbereichen entsprechen mindestens der Note 

„ausreichend“.
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Hauptschulabschluss nach Klasse 10 (APO SI § 41) 

 Alle Leistungen in allen Fächern und Lernbereichen entsprechen mindestens der Note 

„ausreichend“. 
 

Mittlerer Schulabschluss (Fachoberschulreife) (APO SI § 42) 

 Teilnahme an mindestens zwei Erweiterungskursen 

 Noten in den Erweiterungskursen und Wahlpflichtunterricht mindestens 

ausreichende Leistungen 

 Noten in den Grundkursen mindestens befriedigende Leistungen 

 In den anderen Fächern bei sonst mindestens ausreichenden Leistungen in zwei 

Fächern mindestens befriedigende Leistungen 

 Werden mehr als zwei Erweiterungskurse belegt, werden die Leistungen in diesen 

Fächern wie um eine Notenstufe bessere Leistungen im Grundkurs gewertet 
 

Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe (APO SI § 43) 

 Teilnahme an mindestens drei Erweiterungskursen 

 Noten in den Erweiterungskursen und Wahlpflichtunterricht mindestens 

befriedigende Leistungen 

 Note im Grundkurs mindestens gute Leistungen 

 In den anderen Fächern mindestens befriedigende Leistungen 

 Werden mehr als drei Erweiterungskurse belegt, wird die Leistungen in diesen Fächern 

wie um eine Notenstufe bessere Leistungen im Grundkurs gewertet 
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 Berücksichtigung finden nur die Einzelfächer, nicht die Lernbereich, wie an der Hauptschule üblich. 


